
___________ 
An die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses  
nachrichtlich Staatskanzlei, Ministerien und Rechnungshof 

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 19.10.2023  
    7. Wahlperiode 
 
 Haushalts- und  
 Finanzausschuss 
 
 

N e u f a s s u n g  * )  
d e r  

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

7 5 .  S i t z u n g  a m  D i e n s t a g ,  d e m  2 4 . 1 0 . 2 0 2 3 ,  1 4 . 0 0  U h r  
 

 
 
in Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Raum F 202 **) 
 
 
Tagesordnung: 
 
 a) Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das 

Haushaltsjahr 2024 (Thüringer Haushaltsgesetz 2024 -ThürHhG 2024-) 
Gesetzentwurf der Landesregierung   
- Drucksache 7/8591 - 

  dazu: - Vorlagen 7/5616 /5618 /5619 /5620 /5621 /5628 /5629 /5638 /5639 /5640  
     /5648 /5653 /5654 /5655 /5657 /5658 /5659 /5669 /5670 /5680  
     /5681 /5682 /5683 /5687 /5688 /5690 /5691 /5692 /5693 /5696  
     /5697 /5698 /5699 /5702 /5708 /5714 /5715 - 

 
 b) Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung   
- Drucksache 7/8595 - 

 
hier: Anhörung **) 

 
  Anzuhörende 
 
  1.) Gemeinde- und Städtebund Thüringen 
   Richard-Breslau-Straße 14 
   99094 Erfurt 
  



  2.) Thüringischer Landkreistag 
   Richard-Breslau-Straße 13 
   99094 Erfurt 
 
(Beratung in öffentlicher Sitzung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2 GO) 

 
 
 

Emde 
Vorsitzender 

 
*) Die Neufassung der Einladung bezieht sich lediglich auf die Änderung der Angabe des Raumes, in den der 

Live-Stream der Anhörung übertragen wird. 
**) Es ist beabsichtigt, die Anhörung für Besucher per Live-Stream in das Restaurant Feininger zu übertragen. 

 
 
Hinweise: 
 
Der Luftaustausch wird während der Sitzungen von Ausschüssen und weiteren Gremien des Landtags 
ausschließlich über die in den entsprechenden Sitzungssälen vorhandenen technischen Anlagen 
durchgeführt. Damit entfallen die Lüftungspausen. 
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist allerdings auch weiterhin ein achtsamer und rücksichtsvoller 
Umgang geboten.  
 
Sind beispielsweise physische Kontakte in den Gebäuden des Landtags unvermeidbar, wäre es aus 
Gründen sowohl der Eigenverantwortung als auch der Verantwortung für unsere 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehr zu begrüßen, wenn neben der Beachtung der 
bekannten Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln auch weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
wird. 


